
Arbeitshilfe zur Anwendung der neuen Mustergliederung für Sonderbetriebs-
pläne zum Fremdbodeneinbau in unter Bergaufsicht stehenden Flächen in 
Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 Grundvoraussetzung einer Genehmigung ist der Nachweis des Verwertungser-

fordernisses in Bezug auf die planmäßige bergbauliche Wiedernutzbarma-
chung.  

 
 Aufgrund der rechtlichen Genehmigungsvoraussetzung (Zulassung nach 

BBergG im Zusammenhang mit BBodSchG und BBodSchV) sind ausschließlich 
solche Stoffe zur Verbringung zuzulassen, die dem sachlichen Geltungsbereich 
der Bodenschutzgesetzgebung unterliegen (Begriffsdefinition gemäß § 2 
BBodSchG – Was ist ein Boden?)  

 
 Sollen die Vorsorgewerte nach Anhang 2 der BBodSchV überschritten werden, 

ist eine Einzelfallprüfung notwendig. Diese ist zu beantragen und zu begründen. 
 
 Die Mustergliederung stellt eine Orientierungshilfe dar. Mit ihrer inhaltlichen 

Umsetzung bei der Beantragung von Genehmigungen ist den im Verfahren be-
teiligten Behörden eine rasche und eindeutige Bewertung des Antragsgegens-
tandes in Bezug auf die bodenschutz-, wasser-, umwelt- und immissionsschutz-
rechtlichen Belange möglich. 

 
 In den farblich und räumlich hervorgehobenen Kästchen sind Hinweise zum 

Verständnis einzelner Gliederungspunkte gegeben. 
 
 Selbstverständlich kann der Antragsteller auf bereits bestehende Unterlagen 

(z.B. Umweltverträglichkeitsstudien oder hydrogeologische Gutachten) soweit 
sie dem Bergamt vorliegen hinweisen bzw. deren Aussagen übernehmen. 

 
 Die getrennte Betrachtung von Material für die durchwurzelbare Bodenschicht 

und Material, welches darunter eingebaut werden soll, ist unbedingt notwendig. 
 
 Die beantragten Verwertungsmassen sind anhand von Abfallschlüsselnummern 

und Abfallarten gemäß der Verordnung zur Umsetzung des Europäischen Ab-
fallverzeichnisses vom 10.12.2001 (BGBl I 2001 Nr. 65 vom 12.12.2001) zu-
sammenzufassen und zu beschreiben. 

 
 Die Beschreibung der betroffenen Schutzgüter ist umfänglich an den Zusam-

menhang mit der Fremdbodeneinlagerung anzupassen, d.h. besteht kein Wirk-
pfad zu einem Schutzgut, muss dieses auch nicht berücksichtigt werden. 

 
 
Für Hinweise oder Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Bergamtes gerne zur 
Verfügung. 
 
Glückauf 
Im Auftrag 
 
Hanjo Polzin 


